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Zum Schutz unserer Besucher gilt in den Museen der Kulturstiftung 
Sachsen-Anhalt ab Montag, 15.11.2021, die 3G-Regelung.

Das bedeutet, dass für den Museumsbesuch ein amtliches Zertifikat 
über den vollständigen Impfschutz (mindestens 2 Wochen nach 
der 2. Impfung), den Genesenenstatus (Zeitraum von 28 Tagen bis 
6 Monaten nach Genesung) oder ersatzweise über ein negatives 
Testergebnis (max. 48 Stunden alter PCR-Test bzw. max. 24 Stunden 
alter Schnelltest) vorzuweisen ist.

Alle Zertifikate sind digital oder analog in Verbindung mit einem 
gültigen amtlichen Lichtbildausweis vorzuzeigen. Ein Selbsttest 
zuhause oder vor Ort wird nicht akzeptiert. Von der Testpflicht 
ausgenommen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Während des Museumsbesuchs gilt die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung.

Diese Regelungen werden eingeführt in Ausübung des Hausrechts 
der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt auf der Grundlage der 
aktuellen 7. Verordnung zur Änderung der 14. SARS-CoV-2-
Eindämmungsverordnung der Landesregierung Sachsen-Anhalt vom 
9.11.2021.

Die 3G-Regelung gilt für folgende Museen:

• Jagdschloss Letzlingen
• Dommuseum Ottonianum Magdeburg
• Domschatz Halberstadt
• Kloster Michaelstein
• Lyonel-Feininger-Galerie Quedlinburg
• Burg Falkenstein
• Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale)
• Schloss Neuenburg
• Schloss Goseck
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